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PlANER

Zusammenhang des Leistungs-, Vergütungs- und Terminmodells sowie der 
Rechtlichen Vertragsbestimmungen unter dem Aspekt der Leistungsabweichung

leistungsabweichungen bei 
Planerleistungen

Wallner-Kleindienst Maria

Leistungsabweichungen bei Planerleistungen sind wie bei Bauleistungen Teil der 
Bauprojektabwicklung und bedürfen der Schaffung von Regelungen für einen 
einheitlichen Umgang. Öffentliche Auftraggeber sind mit Leistungsabweichungen 
bei Bauleistungen vertraut, allerdings stellt sich aufgrund der Besonderheiten der 
Planerleistung die Frage, ob und wie die Regelungen aus den Bauverträgen auf 
Planerverträge übertragbar sind. 
Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über Grundlagen für die Handhabung 
von Leistungsabweichungen bei geistigen Dienstleistungen und zeigt einen Weg 
für die notwendige und zielführende Verankerung von vertraglichen, vergütungs-, 
leistungs- und terminrelevanten Regelungen im Planervertrag auf.
 

EiNlEiTUNg

In Österreich planen 2.528 Architekten 
und 1.595 Ingenieurkonsulenten Ob-
jekte und erwirtschaften knapp 2 Mrd. 
Euro Planungsumsatz. Für den Umsatz 
sind zu 30,5 % öffentliche Auftraggeber 
und zu 9,5 % gemeinnützige Auftragge-
ber verantwortlich. Knapp mehr als die 
Hälfte der Auftragsvolumen entfällt auf 
den privaten Sektor. Dieser gliedert sich 
in 29,8 % gewerbliche und industrielle 
Auftraggeber und 24,5 % Privatperso-
nen. Andere Ziviltechniker sind für 5,7 
% der Umsätze als Auftraggeber verant-
wortlich. [1] 

Diesen erwirtschafteten Umsätzen, liegt 
eine hohe Anzahl von Planerverträgen 
zugrunde, in denen vertragliche Rege-
lungen sowie das Leistungs-, Vergü-
tungs- und Termin-Soll zwischen den 
Vertragspartnern vereinbart wurden. 

Die Handhabung von Leistungsabwei-
chungen innerhalb dieser Planerverträ-
ge führt jedoch sowohl Auftraggeber 
als auch Planer an die Grenzen der ge-
übten Argumentation. Die aktuelle Situa-
tion in Österreich zeigt, dass dieser The-
menbereich zwar bekannt ist, allerdings 
kaum Lösungsansätze für den Umgang 
mit Leistungsabweichung entwickelt 
wurden.

WAs UNTERscHEidET diE 
PlANERlEisTUNg voN dER 
BAUlEisTUNg?

In der Bauwirtschaft ist der einheitliche 
Umgang mit Leistungsabweichungen in 
den Handlungsweisen der Beteiligten 
verfestigt. Mehrkostenforderungen von 
Bauunternehmern werden systematisch 
von der Mehrkostenanmeldung bis zur 
Mehrkostenverhandlung von den Betei-
ligten eigenständig erfolgreich gelöst. 
Bei Planerleistungen sind hingegen we-
der einheitlichen Prozesse, noch die aus 
der Bauwirtschaft bekannten Mehrkos-
tenberechnungsmethoden in Anwen-
dung. 

Aus diesem Grund ist eingehend folgen-
de Frage zu stellen „Was unterscheidet 
die Planerleistung von der Bauleistung?“. 
Planerleistungen sind – im Gegensatz 
zur Bauleistung – geistige Dienstleis-
tungen, die sich dadurch auszeichnen, 
dass sie nicht zwingend zum gleichen 
Ergebnis führen, weil ihr wesentlicher In-
halt in der Lösung einer Aufgabenstel-
lung durch Erbringung geistiger Arbeit 
besteht. Für derartige Leistungen ist 
ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder Auf-
gabenbeschreibung, nicht jedoch eine 
vorherige eindeutige und vollständige 
Beschreibung der Leistung (konstruktive 
Leistungsbeschreibung) möglich. [2]

Die Erbringung einer Planerleistung als 
kreative, gedanklich-konzeptionelle, 
strategische, taktische und operative Tä-
tigkeit ist demnach eine geistige Dienst-
leistung. 

Die Besonderheiten der geistigen Leis-
tung im Zusammenhang mit Leistungs-
abweichungen liegen somit einerseits in 
der begrenzten Beschreibbarkeit der 
geistigen Dienstleistung im Sinne der 
Festlegung des Leistungs-Solls, und 
andererseits in der begrenzten Bewer-
tungsmöglichkeit der Auswirkung von 
Leistungsabweichungen, da eine nicht 
eindeutig und vollständig beschriebene 
Leistung die eindeutige Bewertung der 
Abweichung in Form des exakten Soll-
Ist-Vergleiches abschließend nicht mit 
einfach zugänglichen Messgrößen er-
möglicht.

gRUNdlAgEN dER lEisTUNgs-
ABWEicHUNgEN BEi PlANER-
lEisTUNgEN

Die Handhabung von Leistungsabwei-
chungen erfordert im Allgemeinen neben 
der Kenntnis über Begriffsdefinitionen vor 
allem das Verständnis über den Zusam-
menhang von Ursache, Folge und Aus-
wirkung von Leistungsabweichungen.
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Begriffsdefinitionen

Begriffe rund um die Handhabung von 
Leistunggnsabweichungen bei Planer-
leistungen basieren  - wie in der Bauwirt-
schaft - auf dem Leistungsänderungs-
recht des Auftraggebers und den damit 
in Verbindung stehenden Begriffen 

 > Leistungsabweichung 
 > Leistungsänderung 
 > Leistungsumfang 
 > Leistungs-Soll; Aufwands-Soll
 > Leistungsziel,
 > Störung der Leistungserbringung,
 > Mehr- oder Minderkostenforderung 

(MKF) 
 > Soll, Sollte und Ist [3] 

Das einheitliche Verständnis über diese 
Begriffe ist die grundlegende Vorausset-
zung für einen einheitlichen Umgang mit 
Leistungsabweichungen. 

URsAcHEN voN lEisTUNgs-
ABWEicHUNgEN

Ursachen von Leistungsabweichungen 
sind für die Geltendmachung von Pla-
nungsnachträgen von Bedeutung, da nur 
Leistungsabweichungen, deren Ursache 
der Sphäre des Auftraggebers zuge-
ordnet werden können, eine Anspruchs-
grundlage auf Leistungsfrist- und/oder 
Vergütungsanpassung darstellen. Ist hin-
gegen die Ursache der Leistungsabwei-

chung dem Planer selbst zuzurechnen, 
besteht kein Anspruch auf Leistungs-
frist- und/oder Vergütungsanpassung. 

Ursachen für Leistungsabweichungen 
sind zum Beispiel:

 > Änderungen von Qualitätsstandards 
im Laufe der Projektabwicklung

 > Reduktion der Projektkosten
 > Erhöhung der Projektkosten  

Verschiebungen, Verkürzungen oder 
Unterbrechungen der Projekttermine 

 > Änderung von Gesetzen und Normen 
 > Änderung von Behördenauflagen [4]

In Abbildung 1 ist exemplarisch der Pro-
jektstopp als eine mögliche Ursache für 
eine abweichende Leistungserbringung 
dargestellt.

FolgEN voN lEisTUNgs-
ABWEicHUNgEN

Nachdem eine Leistungsabweichung 
aufgetreten ist, ergeben sich Folgen in 
der Leistungserbringung der Planerleis-
tung. Eine Leistungsabweichung kann 
beispielsweise eine Leistungsunterbre-
chung, eine Verkürzung oder eine Verlän-
gerung der Leistungserbringung bewir-
ken. Des Weiteren können Teilleistungen 
entfallen oder zusätzliche Leistungen 
erforderlich werden, wobei es zu Ände-
rungen der vertraglich vereinbarten Leis-

tungsintensität kommen kann.

Eine Verlängerung des Leistungszeit-
raumes ist zum Beispiel die Folge einer 
verlängerten Planungszeit aufgrund ei-
ner verspäteten Vertragsunterzeichnung 
mit dem zukünftigen Mieter, der wesent-
liche Projektanforderungen vorgibt. Im 
exemplarisch dargestellten Beispiel laut 
Abbildung 2 wirkt sich die Verlängerung 
in Form einer Leistungsstreckung und 
Leistungsverschiebung aus. Die Soll-
Leistung der Projektphase zwei erstreckt 
sich auf die geplante Projektphase drei 
und die geplanten Leistungen ab der 
Projektphase drei verschieben sich um 
drei Monate. 

 > Abb 2

AUsWiRKUNgEN voN 
lEisTUNgsABWEicHUNgEN

Die im vorigen Unterpunkt exempla-
risch abgebildete Folge einer Leis-
tungsabweichung sagt noch wenig 
über die Auswirkungen der Leistungs-
abweichung auf die vertraglich verein-
barte Vergütung und Leistungsfrist aus.

Es ist hervorzuheben, dass Leistungs-
abweichungen immer Auswirkungen 
auf die Vergütung und / oder auf die 
Leistungsfrist haben. Im Zuge der Be-
arbeitung von Leistungsabweichungen 
wird in vielen Fällen die Anpassung der 
Leistungsfrist vergessen. In diesem Zu-
sammenhang wird auf die Definition 
der Mehr- und Minderkostenforderung 
(MKF) hingewiesen, wonach die MKF ei-
ne Forderung eines Vertragspartners auf 
Leistungsfrist- und/oder Vergütungsan-
passung des Vertrages ist.

Bei den Auswirkungen auf die Vergütung 
sind unter anderem 

 > Produktivitätsverluste 
 > Erschwernisse 
 > Mehrkosten aufgrund verlängerter 

oder verschobener Arbeitszeit 
 > Mehrkosten aus zeitgebundenen Pro-Abb. 1: Projektstopp als Ursache für Leistungsabweichung [Wallner-Kleindienst ] [5]

planer
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jektkosten oder 
 > Mehrkosten aus Unterdeckung der 

Gemeinkosten von Bedeutung. [7 ]

In Abbildung 3 und Abbildung 4 sind 
exemplarisch Produktivitätsverluste bei
Planerleistungen dargestellt. Abbildung 
3 zeigt dabei einen möglichen Produk-
tivitätsverlust bei einer Projektunterbre-
chung und Abbildung 4 zeigt einen mög-
lichen Produktivitätsverlust bei einem 
Restart, nach der Unterbrechung.

voRAUssETZUNgEN FüR diE 
HANdHABUNg dER lEisTUNgs-
ABWEicHUNg

Die Handhabung von Leistungsabwei-
chungen setzt  die gemeinsame Festle-
gung der Soll-Vorgaben im Planervertrag 
voraus. Diese Soll-Vorgaben gliedern 
sich in
 

 > das Leistungs-Soll, welches im Leis-

tungsmodell beschrieben wird 
 > das Vergütungs-Soll, welches im Ver-

gütungsmodell beschrieben wird 
 > das Termin-Soll, welches im Termin-

modell festgelegt wird. 
 > Die Rechtlichen Vertragsbestimmun-

gen, welche neben den allgemeinen 
vertraglichen Regelungen zur Hand-
habung von Leistungsabweichungen 
weitere, das Leistungs-, Vergütungs- 
und Termin-Soll spezifizierende Be- 
stimmungen beinhalten, bilden die 
vierte Säule der Soll-Vorgaben im 
Planervertrag.

Kommt es zu Leistungsabweichungen 
sind Planungsnachträge auf Basis der 
vertraglich vereinbarten Soll-Vorgaben 
abzuleiten. Dabei erfolgt die
 

 > Ermittlung der angepassten, neuen 
Vergütung unter sachgerechter Her-
leitung der Vergütungsparameter auf 
Basis der vertraglich vereinbarten 
Vergütung

 > Ermittlung der angepassten, neuen 
Fristen unter sachgerechter Herlei-
tung der terminlichen Parameter auf 
Basis der vertraglich vereinbarten Ter-
mine und Fristen.

In den folgenden Unterpunkten werden 
die vier Bereiche des Planervertrages, in 
denen die Soll-Vorgaben festgelegt wer-
den, zusammenfassend beschrieben 
sowie gegebenenfalls auf die Besonder-
heiten bei der Erstellung von Planungs-
nachträgen hingewiesen. 

REcHTlicHE vERTRAgs-
BEsTimmUNgEN

Rechtliche Vertragsbestimmungen von 
Planerverträgen basieren auf Gesetzen 
(wie z.B. dem ABGB), Normen (wie z.B. 
der ÖNORM A 2060) und Richtlinien (wie 
z.B. Planungsrichtlinien eines bestimm-
ten Auftraggebers), sind jedoch maß-
geblich von der spezifischen Handha-

Abb. 2: Veränderung der Leistung durch Verlängerung der Planungszeit [Wallner-Kleindienst ] [6]

verträge

lEisTUNgsABWEicHUNgEN
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bung der Vertragserstellung durch den 
Auftraggeber gekennzeichnet. 

Ziel ist, die Rechtlichen Vertragsbestim-
mungen, mangels einer eigenenr Stan-
dard-Planervertragsnorm, auf Basis der 
ÖNORM A 2060 zu erstellen. Zusätz-
lich erweist sich eine Strukturierung der 
Rechtlichen Vertragsbestimmungen in
 

 > Allgemeine Rechtliche Vertragsbe-
stimmungen und 

 > Besondere Rechtliche Vertragsbe-
stimmungen 

nach Hager [10] als zielführend. 

Nach dieser Gliederung zählen zu den 
Allgemeinen Rechtlichen Vertragsbe-
stimmungen (ARVB) die Vertragsbestim-
mungen der ÖNORM. Für Bauleistungen 
ist das zum Beispiel die ÖNORM B 2110 
oder B 2118 und für Planungsleistun-
gen wird empfohlen die ÖNORM A 2060 
heranzuziehen. Zu beachten ist, dass 
ÖNORMEN nicht von sich aus gelten, 
sondern von den Vertragspartnern ver-
einbart werden müssen.

Für die Besonderen Rechtlichen Ver-
tragsbestimmungen (BRVB) ist eine wei-
tere Aufgliederung in die 

 > BRVB eines bestimmten Auftragge-
bers und 

 > BRVB für den Einzelfall 

zielführend.[11] Eine derartige Aufglie-
derung der BRVB entspricht der Praxis, 
wonach Auftraggeber häufig BRVB, die 
für eine Vielzahl von Anwendungen be-
stimmt sind und die typischerweise All-
gemeinen Geschäftsbestimmungen wi-
derspiegeln, Verträgen zugrunde legen. 
BRVB für den Einzelfall sind auf einzelne
Planungsprojekte abgestimmte BRVB, 
welche projektspezifische Ergänzungen 
oder Abänderungen beinhalten. Typische 
projektspezifische Regelungen sind zum 
Beispiel Leistungsfristen und Pönalver-
einbarungen. 

Mit dieser Strukturierung ergeben sich 
für beide Vertragspartner Vorteile. Dem 
Auftraggeber stehen nach der erstmali-
gen Erstellung der Allgemeinen Rechtli-
chen Vertragsbestimmungen (ARVB) und 
der Besonderen Rechtlichen Vertragsbe-
stimmungen (BRVB) eines bestimmten 
Auftraggebers Vertragsbestimmungen 
zur Verfügung, die für grundsätzlich alle 
Planerverträge anwendbar sind, ohne sie 
bei jeder Vergabe anpassen zu müssen. 
Lediglich die BRVB für den Einzelfall sind 
projektspezifisch anzupassen.

Für den Planer besteht der Vorteil darin, 
dass er die ARVB und die BRVB des be-
stimmten Auftraggebers kennt und sich 
nicht bei jeder Angebotsbearbeitung neu 
in diese Vertragsbestandteile einarbeiten 
muss. Die Konzentration richtet der Pla-
ner auf die projektspezifischen Bestim-
mungen der BRVB für den Einzelfall. Bei-
de Vertragspartner profitieren somit von 
dieser Strukturierung und die Effizienz 
der Bearbeitung wird auf beiden Seiten 
gesteigert.

Abb. 3: Exemplarischer Produktivitätsverlust bei Unterbrechung [Wallner-Kleindienst] [8]

Abb. 4: Exemplarischer Produktivitätsverlust nach Beendigung einer Unterbrechung (Re-
start) [Wallner-Kleindienst] [9]

planer
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lEisTUNgsmodEll (ZiEl- UNd 
AUFgABENBEscHREiBUNg)

Das Bundesvergabegesetz sieht für 
geistige Dienstleistungen eine Ziel- oder 
Aufgabenbeschreibung vor, da eine ein-
deutige und vollständige Beschreibung 
der Leistung (konstruktive Leistungsbe-
schreibung) im Vorhinein nicht möglich 
ist. [12]

 
Die Besonderheit der Projektzielbestim-
mung bei Planerleistungen liegt darin, 
dass in den ersten Phasen der Planung, 
in der Vorentwurfs- und Entwurfsphase, 
die Definition des Projektziels vom Pla-
ner und dem Auftraggeber teilweise ge-

meinsam erarbeitet wird. Am Beginn der 
Planungsleistung gibt der Auftraggeber 
Anforderungen und Randbedingungen 
vor, wonach der Planer einen Entwurf 
für das Projekt erstellt. Gegebenenfalls 
werden auch mehrere Entwürfe mit Va-
rianten und Alternativen erstellt. In die-
ser Phase spielt das Entscheidungsma-
nagement eine wesentliche Rolle, um die 
Projektzieldefinition schlussendlich mit 
dem freigegebenen Entwurf zu fixieren. 

Der freigegebene Entwurf stellt somit 
einen wesentlichen Meilenstein in der 
Konkretisierung des Projektzieles dar 
und bildet eine maßgebende Grundlage 
für die Quantifizierung und Qualifizierung 

von Leistungsabweichungen. Dies wird 
damit begründet, dass die Notwendig-
keit der Definition eines Solls als Basis 
für die Ableitung einer Leistungsabwei-
chung besteht. Der freigegebene Ent-
wurf stellt somit die Grundlage für wei-
tere planliche Soll-Ist-Vergleiche dar. 
Abweichungen zum freigegebenen Ent-
wurf werden im Sinne der Leistungsab-
weichung und ihrer Folgen gehandhabt. 

Ziel der Zielbeschreibung ist es, durch 
die Beschreibung der Kosten-, Termin-, 
Qualitäts-, Quantitäts- und Organisati-
onsziele den Weg zur Zielerreichung so 
gut wie möglich darzustellen, die Kon-
kretisierung erfolgt in mehreren opti-
mierten Regelkreisbetrachtungen in den 
Leistungsphasen.

In der folgenden Abbildung ist die Ziel-
beschreibung in Form einer Bandbreite 
dargestellt. Am Beginn der Leistungs-
phase 1 zeichnet sich sie Zielbeschrei-
bung durch eine bedarfsbezogene Ziel-
beschreibung des Auftraggebers aus. 
Nach dem freigegebenen Entwurf geht 
die bedarfsbezogene Zielbeschreibung 
in eine objektbezogene Zielbeschrei-
bung über. Erst am Ende der Leistungs-
phase 8, also bei Objektfertigstellung, 
steht das Ziel fest. 

 > Abb 5

In der Aufgabenbeschreibung wird die 
Leistung des Planers in Form des Leis-
tungsbildes dargestellt. Das Leistungs-
bild ist eine grundsätzlich nach Projekt-
phasen gegliederte Aufgabenbeschrei-
bung der Leistung des Planers und kann 
als Wegbeschreibung für die Zielerrei-
chung gesehen werden. Die Leistungs-
bilder beschreiben eine spezifische Pla-
nungsleistung wie zum Beispiel die Leis-
tung der Objektplanung, der Projektlei-
tung oder der Projektsteuerung. 

Treten im Projekt Leistungsabweichun-
gen auf, so haben diese Abweichungen 
Auswirkungen auf die Leistungserbrin-
gung des Planers, indem aus der vom 

Abb. 5: Bedarfsbezogene und objektbezogene Zielbeschreibung [Wallner-Kleindienst ] [13]

Abb. 6: Übersicht Folgen der gestörten Leistungserbringung [Wallner-Kleindienst] [14]

verträge
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Planer zu erbringenden ungestörten 
Soll-Leistung eine geänderte, gestör-
te oder zusätzliche Ist-Leistungserbrin-
gung entsteht. 

Im Zuge der Handhabung von Leistungs-
abweichungen ist die Beschreibung der 
geänderten, gestörten und zusätzlichen 
Leistungen erforderlich, um die Abwei-
chungen zwischen der Soll- und Ist-Leis-
tung

 > verbal auszuführen und 
 > die Grundlage für die Ermittlung der 

Forderung der Höhe nach zu schaffen.
 
Abbildung 6 zeigt exemplarisch die Be-
schreibung von Zusatzleistungen nach 
einem Projektstopp auf. 

 > Abb 6

vERgüTUNgsmodEll 
(HoNoRAR – FoRmEN dER 
vERgüTUNg)

Nach Aufhebung der Honorarleitlinien in 
Österreich sind Nachfolgepublikationen 
erschienen, die ein Beweis dafür sind, 
dass die Notwendigkeit und der Bedarf 
erkannt wurden, den Themenbereich 
Leistung und Vergütung den Anforde-
rungen des Marktes anzupassen.

In Abbildung 7 und 8 werden die emp-
fohlenen Honorarermittlungsmethoden 
der Nachfolgepublikationen für die Leis-
tung der Objektplanung sowie die Ho-
norarermittlung nach der HOA-A in Form 
einer Übersicht dargestellt. 

 > Abb 7+8

Alternative Honorarermittlungsmetho-
den bei Leistungsabweichungen kom-
men zur Anwendung, wenn zum Bei-
spiel ein Honorar für die Abgeltung von 
Produktivitätsverlusten, Erschwernissen 
oder Zusatzleistungen bemessen wird. 

Die Ermittlung der angepassten, neuen 
Vergütung erfolgt unter sachgerechter 

Herleitung der Vergütungsparameter auf 
Basis der vertraglich vereinbarten Ver-
gütung. In der Folge wird exemplarisch 
ein Berechnungsmodell für einen Pla-
nungsnachtrag vorgestellt. 

Flächenäquivalenzverfahren – Bei-
spiel Honorarermittlung für Zusatz-
leistungen oder Erschwernisse 

Das Flächenäquivalenzverfahren findet 
seine Anwendung in der Ermittlung von 
Zusatzleistungen oder Erschwernissen 
für zum Beispiel Umplanungsleistungen. 

Die Voraussetzung für die Anwendung 
des Flächenäquivalenzverfahrens ist ein 
vereinbartes Vergütungsmodell auf Basis 
einer Bemessungsgrundlage. 

Bei der Berechnung des Mehrhonorars 
werden im ersten Schritt die von den 
Zusatzleistungen betroffenen Flächen 
(NGF) ermittelt und in Abhängigkeit der 
Raumart mittels Wertfaktor für Kosten 
und Intensität der Planungsbearbeitung 
gewichtet. 

Der Wertfaktor ermöglicht die Differen-
zierung unterschiedlicher Flächenarten, 
indem zum Beispiel in der Architektur an-
spruchsvolle Flächen (z.B. Laborflächen) 
mit 2 multipliziert werden und weniger 
anspruchsvolle Flächen (z.B. Haustech-
nik) mit 0,5. Durch Multiplikation der Flä-
chen mit den jeweiligen Faktoren errech-
nen sich in Abhängigkeit der Raumarten 
neue Vergleichsflächen. Die Faktoren 
für die Differenzierung nach Flächenty-
pen können entweder durch die exakte 
Ermittlung auf Basis von vorliegenden 
Kostenkennwerten für die jeweiligen 
Raumarten durch Experten erfolgen oder 
durch Gutachter auf Basis von Erfahrung 
und Abschätzung festgelegt werden.  

Im zweiten Schritt erfolgt die Ermittlung 
des Zusatzhonorars auf Basis der ver-
traglich vereinbarten Vergütungspara-
meter der Bemessungsgrundlage. Da-
bei fließen folgende Eingangsparameter 
in die Berechnung ein: 

VF [m² NGF] die von der Abweichung be-
troffene Vergleichsfläche (VF) in m² NGF 
aus dem ersten Schritt

KK [€/m² NGF] der Kostenkennwert (KK) 
in €/m² NGF laut Planervertrag

HArch [%] der vertraglich vereinbarte 
Honorarsatz (HArch) in Prozent laut 
Planervertrag

LPHF [%] die Leistungsphasenfaktoren 
(LPHF) für die von der Abweichung be-
troffenen Leistungsphasen in Prozent 
laut Planervertrag

IN [%] der Faktor für die Intensität der 
Neubearbeitung (IN) in Prozent, gewählt 
auf Basis einer Bandbreite für die Ge-
wichtung des Honorars 

Die Bandbreiten für die Intensität der 
Neubearbeitung werden zum Beispiel 
durch drei Kategorien festgelegt:

 > umfangreich 71-100%
 > mittel  31-70%
 > geringefügig 00-30%

Die Mehrkosten für die geänderten Leis-
tungen pro Raum errechnen sich wie 
folgt:

MKF/Raum = VF x KK x HArch x LPHF x IN 

Formel 1 Flächenäquivalenzverfahren 
[Wallner-Kleindienst ] [17]

Abbildung 9 zeigt einen Auszug aus dem 
Berechnungsverfahren. 

TERmiNmodEll

Dem Themenbereich Leistungsfrist und 
Termine kommt im Zusammenhang 
mit Leistungsabweichungen eine be-
sondere Bedeutung zu, da das vertrag-
lich vereinbarte Terminmodell in direk-
ter Verbindung zum Vergütungsmodell 
steht. In vielen Fällen haben Termine bei 
Vertragsabschluss, im Gegensatz zum 
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Abb. 7: Übersicht Honorarermittlungsmethoden LM+VM und HOA-A [Wallner-Kleindienst] [15]

Leistungsbild und zur Honorarverein-
barung, eine geringe Bedeutung. Dies 
setzt sich im Falle einer Leistungsabwei-
chung bei der Vertragsfortschreibung 
ebenfalls fort, indem die Anpassung der 
Vergütung zwar gefordert wird, jedoch 
auf die Forderung auf Anpassung der 
Leistungsfrist vergessen wird.

Die ÖNORM A 2060:09 sieht für Termine 
unter Punkt 6.1 „Beginn und Beendigung 
der Leistung“ [19] Regelungen für die Ver-
einbarung von Terminen vor. Dabei ge-
hen die drei Termine 

 > Leistungsbeginn,
 > Leistungsende und 
 > Zwischentermine hervor, 

welche zwischen den Vertragspartnern 
ausdrücklich zu vereinbaren sind. 

Die ÖNORM-Regelung schreibt keine 
verbindlichen Fristen vor. Es ist daher 
zweckmäßig, im Planervertrag in Ab-
hängigkeit von den Erfordernissen des 
Einzelfalls einen konkreten Termin für 
relevante Termine zu fixieren. Sollte ei-
ne konkrete Terminvereinbarung nicht 

möglich sein, können Termine in Ab-
hängigkeit eines definierten Ereignisses 
vereinbart werden, zum Beispiel zwei 
Wochen nach Auftragserteilung. Termi-
ne und Fristen können auch aus einem 
Terminplan hervorgehen, sofern dieser 
zum Vertragsbestandteil erklärt wurde. 

Ein Terminplan ist weiters sinnvoll, da 
sich daraus gegebenenfalls rechneri-
sche Nachweise bezüglich des Perso-
naleinsatzes ableiten lassen. Des Wei-
teren dient der Planungsterminplan als 
Werkzeug für Soll-Ist-Vergleiche und 
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Abb. 8: Übersicht Honorarermittlungsmethoden L-KAP und HIA [Wallner-Kleindienst] [16]

eignet sich aus diesem Grund für die 
grafische Darstellung von Leistungsab-
weichungen. In Abbildung 10 ist exem-
plarisch ein Personaleinsatzplan, in dem 
die Soll-, Sollte- und Ist-Kapazitäten dar-
gestellt sind, abgebildet.

 > Abb 10

ZUsAmmENFAssUNg UNd 
NUTZEN

Leistungsabweichungen gibt es bei im-
materiellen wie auch bei materiellen Leis-

tungen und sie bedürfen der Schaffung 
von Regelungen für einen einheitlich ver-
ständlichen Umgang. 

Mit der Aufnahme der davor beschrie-
benen Begriffsdefinitionen und der ver-
traglichen Regelungen in die Planer-
verträge sowie des projektspezifisch 
festzulegenden Solls durch Spezifizie-
rungen im Leistungs-, Vergütungs- und 
Terminmodell erhalten die Vertragspart-
ner eine Grundlage, die es ihnen ermög-
licht, Leistungsabweichungen zu hand-
haben. Der Nutzen lässt sich für Planer 

und Auftraggeber wie folgt darstellen:

Faire vertragsgestaltung durch 
standardisierte (konsensuale) 
Regelungen

Die Schaffung von standardisierten ver-
traglichen Regelungen zur Handhabung 
von Leistungsabweichungen im Bereich 
der immateriellen Leistung sowie deren 
Aufnahme in die Planerverträge leistet 
einen Beitrag zur fairen und ausgewoge-
nen Vertragsgestaltung. 
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Anspruchsgrundlage für 
vertragsanpassung

In den vertraglichen Regelungen ist der 
Anspruch auf Anpassung der Leistungs-
frist und/oder der Vergütung unter be-

stimmten Voraussetzungen, wie zum 
Beispiel bei Einhaltung von Mitteilungs-
pflichten und Formerfordernissen, ver-
ankert. Somit erhält der Planer eine ver-
tragliche Anspruchsgrundlage, auf deren 
Basis er in Folge einer Leistungsab-

weichung die Forderung auf Vertrags-
anpassung stellen kann. 

Anordnung von Änderungen 

Der Auftraggeber hat aufgrund des 
Leistungsänderungsrechts die Mög-
lichkeit, die Leistung im Laufe des Pla-
nungsprojektes zu ändern, sofern die 
Änderung für die Leistungszielerrei-
chung notwendig und dem Planer zu-
mutbar ist. Dadurch wird eine vertragli-
che Basis geschaffen, um auf notwen-
dige Änderungen reagieren zu können.
 
störungen der leistungserbringung

Bei Störungen in der Leistungserbrin-
gung schaffen die Rechtlichen Vertrags-
bestimmungen über Leistungsabwei-
chungen einen Rahmen für die frühzeiti-
gen, gegenseitigen Mitteilungspflichten 
bei Störungen, wodurch Gegensteue-
rungsmaßnahmen eher rechtzeitig ge-
troffen werden können. Klare Regeln und 
Schritte der Handhabung erleichtern den 
Umgang mit Störungen in der Leistungs-
erbringung. 

sensibilität durch Thematisierung

Planer werden durch die verstärkte Be-
fassung mit dem Fachbereich der Leis-
tungsabweichung für diesen sensibili-
siert. Diese Sensibilität schafft einen über 
die eigene Leistung hinausgehenden be-
wussteren Umgang mit Abweichungen, 
wodurch ein Beitrag zur Reduktion von 
Abweichungen bei anderen Projektbe-
teiligten erzielt werden kann. Ursachen 
für Leistungsabweichungen in der mate-
riellen Welt wie zum Beispiel Planverzug 
oder mangelhafte Planung können da-
durch reduziert werden. 

systematischer Umgang mit 
leistungsabweichungen

Durch die Anwendung der in der vorlie-
genden Arbeit dargestellten Schritte zur 
Handhabung von Leistungsabweichun-
gen bei Planerleistungen wird den Ver-Abb. 10: Personaleinsatzplan mit Soll – Sollte – Ist Analyse [Wallner-Kleindienst] [20]

Abb. 9: Auszug Flächenäquivalenzverfahren [Wallner-Kleindienst ] [18]
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tragspartnern ein systematisierter Um-
gang mit Leistungsabweichungen auf 
Basis der vertraglichen Rahmenbedin-
gungen ermöglicht. 

Reduktion von Änderungen 

Vertreter der Bau- und Immobilienbran-
che werden in Kenntnis der hier entwi-
ckelten Routinen Projekte änderungsär-
mer planen und umsetzen.                   << 
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